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KJSG - Querschnittsthemen

Zusammen-
wirken

z.B. § 16, § 79 Abs. 2, 
Nr. 2, § 80 Abs. 2, Nr. 3

Lebenswelt-/ 
Sozialraum-
orientierung

z.B. § 80 Abs. 2, Nr. 3, 
§ 16, § 78

Inklusion

z.B. § 80 Abs. 2, Nr. 2, 
4, § 79a

Beteiligung

z.B. selbstorganisierte 
Zusammenschlüsse nach 

§ 4a

Niedrig-
schwelligkeit

z.B. § 16, §20, §80 
Abs. 3/§36a Absatz 2
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KJSG
„neues“ Beratungsangebot und „neue“ Angebote

Beratung nach §8 Abs. 3

Allgemeine Förderung 
der Familie nach §16

Betreuung in 
Notsituationen nach §20

Planungsfragen/
Aufgaben

Mögliche Beteiligte

Rolle der JHP
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KJSG
Beratungsangebot und Angebote

§8 Abs. 3 Beratung:
Beratung auch ohne Not- und Konfliktlage
Beratung kann von freien Trägern erbracht werden und Verweis auf §36a (niederschwellig, 
unmittelbare Inanspruchnahme, Zusammenwirkung mit anderen Leistungen im Lebens-
und Wohnbereich)

§16 Allgemeine Förderung der Familie:
Inhaltliche Neuregelung der Kompetenzbereiche der Erziehung und Angebotsstrukturen
(vernetzt, kooperativ, niederschwellig, partizipativ und sozialraumorientiert)

§20 Betreuung und Versorgung in Notsituationen: 
Neuregelung der Anspruchsvoraussetzung, der möglichen Leistungserbringer und Verweis 
auf §36a (insbesondere niederschwellige unmittelbare Inanspruchnahme)

Alle diese Ergänzungen/Neuerungen geben Anlass zur Prüfung, ob der Bedarf vor Ort gedeckt 
wird. 

Damit ergeben sich konkrete Planungsfragen/Aufgaben und es ist zu klären, wer am 
Planungsprozess zu beteiligen ist und welche Rolle die Jugendhilfeplanung im 

Planungsprozess inne hat.
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Planungsfragen

- Wie können Angebote lebenswelt-/sozialraumorientiert gestaltet 
werden?

- Sind (Beratungs-)Angebote gut erreichbar und unmittelbar zugänglich? 
(Niedrigschwelligkeit)

- Welche Maßnahmen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten 
Zusammenwirkens sind sinnvoll?

- Welche Maßnahmen zur Qualitätsgewährleistung braucht es?

- Wie können Angebote (besser) gebündelt werden? (Koordination von 
Angeboten)

- Wie kann/muss eine inklusive Angebotsstruktur aussehen?

- Welche Beteiligten müssen in die Planungsprozesse eingebunden 
werden?

- …
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Planungsaufgaben

- Erhebung und Dokumentation des Bestands an sozialräumlichen/ 

niedrigschwelligen Angeboten sowie Bestandsaufnahme kommunaler 

Gremienstruktur (z.B. durch Sozialraumanalysen, Netzwerkkarten)

- Bedarfsanalyse zu sozialräumlichen/niedrigschwelligen Angeboten/Hilfen

(dazu Abstimmung mit Erziehungsberatungsstellen zu § 20)

- Analyse der Kooperationsstrukturen

- Angebotsstrukturen konzeptionell anpassen/aktualisieren

- Planung neuer/weiterer Maßnahmen (im Zusammenwirken)

- Inklusive Ausrichtung der Teilfachplanungen

- Analyse: Welche (neuen) Beteiligten gibt es/müssen noch einbezogen 

werden?

- Gestalten von Beteiligungsprozessen

- …
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KJSG
mögliche Beteiligte

hier am Beispiel der Angebote nach§8 Abs. 3, §16 und §20

- JHA (erteilt Planungsauftrag)

- Erziehungsberatungsstellen

- Familienbildungseinrichtungen

- Freie Träger der Jugendhilfe/Trägervertreter

- Allgemeine Soziale Dienste

- Sozialraumakteure (Kindertageseinrichtungen, Schulen, Frühe Hilfen, 

Stadtteilkonferenzen, Elternvertretung aus Kita und KTP)

- Leitungskräfte der Verwaltung

- Selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach §4a

- Leistungsempfänger

- u.a. je nach kommunaler Gegebenheit
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KJSG
Rolle der Jugendhilfeplanung

Planung der Planung, koordinieren, moderieren, dokumentieren

mit dem Ziel:
der Gewinnung, Aufarbeitung und Bündelung der Daten für verwaltungsinterne 
und politische Entscheidungs- und Steuerungsprozesse; immer im Hinblick auf 
den Planungsauftrag nach §80 SGB VIII

Bei Angeboten nach §8 Abs. 3, §16 und § 20 
empfiehlt sich aufgrund der inhaltlichen Nähe und der 
Zielrichtung ein gemeinsamer Planungsprozess in
einem Planungsauftrag
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Vertiefte Informationen zum KJSG

DIJuF

- Videos

- Rechtsgutachten

- FAQ 

https://dijuf.de/


